
 
 
 
 
 
 
Preisblatt Netzbetrieb für Sperraufträge (Strom) von Lieferanten  
(gültig ab 15.03.2023) 
  

 
 

 
 
A. Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung (NAV)  
                             

Nr.  Bezeichnung  Preise 
netto             

 
brutto 

1. Sperrung Hausanschluss 

1.1 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(Sperrung durch Abklemmen des Zählers), innerhalb der 
Servicezeiten inkl. Fahrtkosten 

93,50 EUR 111,26 EUR 

 

1.2 Erfolglose Anfahrt (Zutritt wurde nicht gewährt), innerhalb der 
Servicezeiten inkl. Fahrtkosten 

85,85 EUR 102,16 EUR 

1.3 Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung,  

innerhalb der Servicezeiten inkl. Fahrtkosten 

93,50 EUR 111,26 EUR 

 

2. Pauschalen bei Rücktritt vom Sperrauftrag (Storno)   

2.1 Rücktritt bis zum Vortag der Sperrung 12,33 EUR 14,67 EUR 

2.2 Rücktritt am Tag der Sperrung 85,85 EUR 102,16 EUR 

 
B. Erläuterungen 

• Die Preise netto verstehen sich ohne und Preise brutto verstehen sich inkl. der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit i.H.v. 19%.   

• Unsere Servicezeiten sind Mo. - Do. 7:30 - 16:00 und Fr. 7:30 - 15:00; gesetzliche Feiertage 
in Rheinland-Pfalz sowie der 24. und der 31. Dez. eines Jahres sind ausgenommen.  

• Zu Ziffer 2: Pauschalen bei Rücktritt vom Sperrauftrag (Storno): 
Der Lieferant kann vom Sperrauftrag zurücktreten. Im Falle des Rücktritts kommen die 
Pauschalen gemäß Ziffer 2 zur Anwendung. 
Es steht dem Lieferanten frei nachzuweisen, dass der Pfalzwerke Netz AG durch den Rücktritt 
kein oder ein wesentlich niedriger Schaden als die Pauschale entstanden ist. Die gesetzlichen 
Rücktrittsrechte bleiben vom vorstehenden Rücktrittsrecht unberührt. 
Die Pfalzwerke Netz AG behält sich das Recht vor, im Einzelfall nachzuweisen, dass ihr ein 
höherer Schaden als die jeweilige Pauschale entstanden ist.  

• Soweit dies zum Nachweis gegenüber Letztverbrauchern erforderlich ist, wird die Pfalzwerke 
Netz AG auf Anforderung des Lieferanten ihre Berechnungsgrundlage offenlegen.  


